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Mit Ihrer Buchung erklären Sie sich ein­
verstanden mit den vorliegenden Allge­
meinen Vertrags- und Reisebedingun­
gen (AVRB) der Schweizer Paraplegi- 
ker-Vereinigung (SPV). Diese bilden 
einen integrierenden Bestandteil des 
Vertrags. 

1.	� Gegenstand und Anwend­
barkeit der Vertrags- und  
Reisebedingungen

1.1	 Die AVRB regeln die Rechtsbezie­
hungen zwischen Ihnen und der SPV 
für Pauschalreisen.

1.2	 Die AVRB gelten für Gruppenrei­
sen der SPV. Zu den Gruppenreisen ge­
hören alle im aktuellen ParaReisen, dem 
Internet oder anderswo veröffentlich­
ten Reisen der SPV. 

1.3	 Die Gruppenreisen teilen sich auf 
in Reisen mit Pflege (mit pflegerischem 
Fachpersonal und Freiwilligen) und  
in Reisen ohne Pflege (ohne pflegeri­
sche Hilfe seitens der SPV, jedoch mit 
Freiwilligen). Alle Reisen werden aus­
schliesslich für Aktivmitglieder der SPV 
angeboten. 

2.	 Vertragsabschluss
2.1	 Der Vertrag zwischen Ihnen und 
der SPV kommt bei Gruppenreisen  
mit der vorbehaltlosen Annahme Ihrer 
schriftlichen oder elektronischen An­
meldung zustande. Von diesem Zeit­
punkt an werden die Rechte und Pflich­
ten aus diesem Vertrag für Sie und die 
SPV wirksam. 

2.2	 Die Anmeldung für Gruppenrei­
sen ist schriftlich (vorzugsweise online) 
vollständig und wahrheitsgetreu mit 
dem SPV-Anmeldeformular (inkl. Ko­
pie des Reisepasses oder der ID) unter 
spv.ch vorzunehmen und ist nach Ein­
gang bei der SPV verbindlich. Erst mit 
dem Erhalt der Rechnung ist die Teil­
nahme seitens der SPV bestätigt, der 
Versand der Rechnung kann je nach 
Anmeldevolumen bis zu 5 Wochen in 
Anspruch nehmen.   

2.3	 Eine Pflegebegleitung, welche das 
Reise- und Sportcamps-Begleiter*in­
nen-Seminar besucht hat, kann sich bei 
Reisen mit Pflege anmelden. Fixe An­
meldungen sind möglich, gelten nur 
bei gleichzeitigem bzw. zeitnahem An­
meldungseingang mit dem Teilneh­
menden. Der Einsatz als Pflegebeglei­
tung wird nach Bedarf und schriftlich 
durch die SPV bestätigt.

2.4	 Nach der Buchung erhalten Sie die 
Rechnung mit allen wesentlichen An­
gaben über die von Ihnen gebuchten 
Leistungen. Allfällige Abweichungen zu 
Ihrer Anmeldung müssen der SPV un­
verzüglich mitgeteilt werden.

2.5	 Um an den SPV-Reisen teilnehmen 
zu können, dürfen bis spätestens 14 Ta- 
ge vor Abreise keine akuten medizini­
schen Probleme vorliegen. Die Hautver- 
hältnisse müssen auch intakt sein.
 
3.	 Leistungen
3.1	 Die SPV verpflichtet sich, die ver­
sprochenen Leistungen der Reise ge­
mäss der Leistungsbeschreibung in der 
zum Zeitpunkt Ihrer Buchung gültigen 
Ausschreibung und der Rechnung sorg­
fältig zu erfüllen.
 
3.2	 Für die zu erbringende Leistung ist 
ausschliesslich die Publikation im je­
weiligen ParaReisen, Inserat oder im 
Internet massgebend. Die in den SPV-
Publikationen verwendeten Fotos die­
nen ausschliesslich zur Veranschauli­
chung und stellen keine Zusicherungen 
dar. 
 
3.3	 Die Leistungen der SPV beginnen, 
wenn in der Reiseausschreibung nicht 
anders vermerkt, ab Flughafen in der 
Schweiz oder bei Busreisen ab Nottwil. 
Für die Anreise zum Flughafen bzw. 
Einsteigeort und das rechtzeitige Ein­
treffen sind Sie selbst verantwortlich. 
Die Leistungen der SPV enden in der 
Regel am ursprünglichen Treffpunkt 
bei Reiseantritt.
 
3.4	 Sonderwünsche Ihrerseits sind nur 
Vertragsbestandteil, wenn sie von der 
SPV vor Reiseantritt schriftlich und 
vorbehaltlos bestätigt worden sind.
 
3.5	 Sie verpflichten sich, den für die 
Reise vereinbarten Preis sowie allfälli- 
ge im Preis nicht inbegriffene Sonder­
leistungen (z.  B. Versicherungsprämien, 
Visagebühren, Ausflüge, Kosten für fak­
turierte Extraleistungen) zu bezahlen, 
die Zahlungsmodalitäten einzuhalten, 
die notwendigen persönlichen Reise­
dokumente zu besorgen und die jeweils 
gültigen Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- 
und Gesundheitsbestimmungen des 
Reiselandes einzuhalten.
 
4.	� Preise und Zahlungs- 

bedingungen
4.1	 Wenn nicht anders erwähnt, ver­
stehen sich die Preise pro Person in 

Schweizer Franken bei Unterkunft im 
Doppelzimmer/Zweibettzimmer. Alle 
Preise enthalten die gesetzliche Mehr­
wertsteuer. Die Preise können Sie unse­
rer Reiseausschreibung zum jeweiligen 
Angebot entnehmen. Preisänderungen 
siehe Ziffer 6.
 
4.2	 Die Gesamtrechnung erhalten Sie 
nach der Anmeldung und ist innerhalb 
von 30 Tagen, spätestens 40 Tage vor der 
Reise, zu begleichen. Erfolgt die Zah­
lung nicht fristgerecht, kann die SPV 
die Reiseunterlagen zurückhalten, die 
Reiseleistung verweigern und zudem 
Bearbeitungsgebühren nach Ziffer 5.2 
erheben.
 
4.3	 Bei den Reisen mit Pflege wird bei 
der zweiten Teilnahme im selben Jahr 
ein Zuschlag für die Pflegebegleitung 
von 25%, bei der dritten von 50% und 
ab der vierten Reise von 75% erhoben. 
 
4.4	 Die Reiseunterlagen werden Ihnen 
nach Eingang des gesamten Rechnungs­
betrages zirka 10 Tage vor Reisebeginn 
zugestellt. 
 
5.	 Annullation
5.1	 Wenn Sie die Reise annullieren 
oder eine Änderung oder Umbuchung 
der gebuchten Reise wünschen, müs­
sen Sie dies der SPV umgehend schrift­
lich mitteilen. 
 
5.2	 Bei einer Annullation, Änderung, 
Umbuchung oder Widerruf Ihrer Reise 
werden zuzüglich der Annullierungs­
kosten unter Ziffer 5.3 pro Person  
CHF 80.–, jedoch pro Auftrag maximal 
CHF 120.– als Bearbeitungsgebühr er­
hoben. 
 
5.3	 Bei Gruppenreisen werden Ihnen 
nebst der unter Ziffer 5.2 erwähnten 
Bearbeitungsgebühr und der Prämie für 
die Reiseversicherung (Annullierungs­
kosten, Reisezwischenfall usw.) je nach 
Zeitpunkt der Annullierung der Reise 
die nachstehend aufgeführten Annullie­
rungskosten in Prozenten des Arrange­
mentpreises in Rechnung gestellt: 

 
nach Anmeldung� 10%
90 bis 61 Tage vor Abreise� 20%
60 bis 31 Tage vor Abreise� 40%
30 bis 15 Tage vor Abreise� 60%
14 bis 8 Tage vor Abreise� 80%
7 bis 0 Tage vor Abreise� 100%
Abreisetag/no show� 100%
 

5.4	 Für die Berechnung der Annullie­
rungskosten ist das Eingangsdatum Ih­
rer schriftlichen Annullierung bei der 
SPV massgebend. In Ausnahmefällen 
können von den oben aufgeführten 
Annullierungskosten abweichende Re­
gelungen gelten, auf welche in den be­
troffenen Reiseangeboten separat hin­
gewiesen wird.
 
5.5	 Die Angaben über den Einsatz der 
Pflege- und Gruppenleitung oder Pfle­
gebegleitung sind unverbindlich und 
die Einteilung kann ändern. Eine Än­
derung der Gruppen-/Pflegeleitung 
oder Pflegebegleitung ist kein Grund 
für die kostenlose Annullation einer 
Reise. 
 
5.6	 Eine Annullations- und Rückreise­
versicherung ist obligatorisch und wird 
dem Arrangementpreis zugeschlagen, 
sofern Sie keine eigene gültige Versiche­
rung abgeschlossen haben (z.  B. ETI-
Schutzbrief oder Reiseversicherung/
Axa). 
 
6.	� Programm- und  

Preisänderungen
6.1	 Die SPV behält sich ausdrücklich 
das Recht vor, die Leistungsbeschrei­
bungen, Preise usw. im aktuellen Para­
Reisen, dem Internet oder anderswo 
der angebotenen Reisen zu ändern.
 
6.2	 In Ausnahmefällen ist es möglich, 
dass der vereinbarte Preis angehoben 
werden muss, namentlich infolge er­
höhter Transportkosten, Wechselkurs­
schwankungen, Treibstoffzuschlägen, 
erhöhten staatlichen Abgaben (Mehr­
wertsteuer, Taxen usw.). In diesen Fäl­
len behält sich die SPV vor, Preiserhö­
hungen bis spätestens 24 Tage vor dem 
vereinbarten Reisetermin dem Vertrags­
partner weiterzubelasten. Übersteigt die 
Preiserhöhung 10 % des publizierten 
und bestätigten Pauschalpreises, haben 
Sie das Recht, innert 5 Tagen schriftlich 
vom Vertrag zurückzutreten. Bereits ge­
leistete Zahlungen werden Ihnen im 
Falle des Rücktritts rückerstattet oder 
mit einer anderen gebuchten Gruppen­
reise verrechnet.
 
6.3 	Die SPV behält sich das Recht vor, 
das Reiseprogramm oder einzelne ver­
einbarte Leistungen (wie z.   B. Trans­
portart, Unterkunft usw.) zu ändern, 
wenn unvorhersehbare oder nicht ab­
wendbare Umstände es erfordern. Die 
SPV ist dabei bemüht, Ihnen gleichwer­
tige Ersatzleistungen anzubieten.
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7.	 Reiseabsage durch die SPV
7.1	 Die SPV ist berechtigt, Ihnen die 
Teilnahme an der gebuchten Reise zu 
verweigern, wenn Sie durch wahrheits­
widrige Angaben, Handlungen oder Un­
terlassungen berechtigten Anlass zum 
Reiseausschluss geben. Kommt es zu 
Unwahrheiten, problematischen Hand- 
lungen oder Unterlassungen, dann be­
stimmt die SPV die zu ergreifenden 
Schritte. Denkbar ist zum Beispiel ein 
Gespräch oder ein schriftlicher Aus­
tausch.
 
7.2	 Für die Gruppenreisen der SPV gilt 
eine Mindestteilnehmerzahl. Die SPV 
behält sich das Recht vor, bei Nichter­
reichen dieser festgelegten Teilnehmer­
zahl die Reise spätestens 30 Tage vor 
Reisebeginn zu annullieren. Die SPV 
erstattet Ihnen alle bereits geleisteten 
Zahlungen zurück.
 
7.3	 Die SPV behält sich das Recht vor, 
bei Eintritt ausserordentlicher Ereig­
nisse oder bei Sicherheitsbedenken, 
Reisen jederzeit zu annullieren oder ab­
zubrechen. Zeichnet sich eine Reise- 
annullation ab, ist die SPV um eine zeit­
nahe Kommunikation aller Beteiligten 
bemüht. 
 
7.4	 Muss aus den unter Ziffer 10.1 ge­
nannten Gründen eine angetretene Rei­
se abgebrochen werden, bemüht sich 
die SPV, die Reiseteilnehmenden so 
schnell wie möglich in die Schweiz zu­
rückzubringen. Schadenersatzansprü­
che wegen Nichterfüllung des Vertra­
ges sind ausgeschlossen.
 
8.	� Reiseabbruch durch die  

Reisenden, Nichtbezug von  
Reiseleistungen

8.1	 Sollten Sie aus irgendeinem Grund 
die Reise vorzeitig abbrechen oder be­
stimmte Leistungen nicht beziehen (z. B. 
Ausflüge), so werden Ihnen die Kosten 
für das Reisearrangement resp. die nicht 
bezogenen Leistungen nicht erstattet. 
In dringlichen Fällen (z. B. eigene Er­
krankung oder Unfall, schwere Erkran­
kung oder Tod einer nahestehenden 
Person) wird Ihnen die SPV so weit als 
möglich bei der Organisation der vor­
zeitigen Rückreise behilflich sein. All­
fällige Zusatzkosten gehen zu Ihren 
Lasten.
 
9.	� Beanstandung/ 

Ersatzansprüche
9.1	 Wenn Sie der Auffassung sind, die 
Reise entspreche nicht der Leistungs­
beschreibung in der zum Zeitpunkt Ih­
rer Buchung gültigen Ausschreibung, 
so sind Sie verpflichtet, bei der SPV-
Gruppenleitung, der örtlichen Vertre­
tung oder dem Leistungserbringer un­

verzüglich diese mutmassliche Abwei- 
chung oder Schaden zu beanstanden 
und eine entsprechende Lösung zu ver­
langen. Jeder Reisende ist verpflichtet, 
bei Leistungsstörungen im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen daran mit­
zuwirken, eventuelle Schäden zu ver­
meiden oder gering zu halten (Schaden­
minderungspflicht).
 
9.2	 Sofern Sie Mängel gegenüber der 
SPV nach der erfolgten Reise geltend 
machen wollen, müssen Sie Ihre Bean­
standung der SPV innert 15 Tagen nach 
der Rückkehr schriftlich mitteilen. Ih­
rer Beanstandung sind allfällige Beweis­
mittel beizulegen (Bestätigung Grup­
penleitung oder Leistungsträger).

9.3	 Schäden an Gepäck oder dessen ver- 
zögerte Zustellung sind unverzüglich an 
Ort und Stelle der zuständigen Flug-/ 
Busgesellschaft mittels Schadenanzeige 
(PIR) anzuzeigen. Die SPV haftet we­
der für Schäden am Gepäck noch für 
die Folgen von verspätet zugestellten 
Gepäckstücken. 
 
10.		Haftung der SPV
10.1		Die SPV haftet für die gehörige Er­
füllung des Vertrages. Für Programm­
änderungen infolge Flugverspätungen 
oder Streiks wird keine Haftung über­
nommen. Insbesondere haftet die SPV 
nicht für Änderungen im Reisepro­
gramm, die auf höhere Gewalt, behörd­
liche Massnahmen oder auf Verspä­
tungen von Dritten, für welche die SPV 
nicht einzustehen hat, zurückzuführen 
sind.

10.2		Die SPV ist nicht verpflichtet, Ihre 
Angaben zu überprüfen oder medizi­
nisch abklären zu lassen, ob Sie an der 
Reise teilnehmen können. Die diesbe­
züglichen Angaben sollen einzig und 
allein den Leistungserbringern und der 
Pflege- bzw. Gruppenleitung und Pfle­
gebegleitung ermöglichen, die Leistung 
korrekt zu erbringen.

10.3		Für Personenschäden, Tod, Kör­
perverletzung und Erkrankung, die  
direkte Folge der Nichterfüllung oder 
nicht gehörigen Erfüllung des Vertra­
ges sind, haftet die SPV, sofern die 
Schäden durch die SPV oder ihre 
Dienstleistungsträger verschuldet sind. 
Vorbehalten bleiben internationale Ab­
kommen und Gesetze.
 
10.4		Die SPV haftet für den Schaden, 
der als Folge von Diebstählen und Be­
schädigungen von Sachen entsteht, nur 
dann, wenn diese Schäden auf ein 
schuldhaftes Verhalten der SPV zurück­
zuführen sind und Sie anderweitig, z.  B. 
von Ihrer Versicherung, keine Entschä­

digung erhalten (subsidiäre Haftung der 
SPV). Die maximale Höhe von der SPV 
zu leistende Entschädigung bleibt be­
schränkt auf den Preis, den Sie für das 
Reisearrangement bezahlt haben.

10.5		Die SPV macht Sie ausdrücklich 
darauf aufmerksam, dass Sie für die si­
chere Aufbewahrung von Wertgegen­
ständen (Bargeld, Schmuck, Kredit- 
karten-, Foto- und Videoausrüstungen, 
elektronische Geräte wie Mobiltelefone 
usw.) jederzeit verantwortlich sind. 
 
10.6		Die SPV hat eine Haftpflichtversi­
cherung für Personen- und Sachschä­
den abgeschlossen.
 
10.7		Es ist nicht ausgeschlossen, dass 
fakultative Veranstaltungen oder Aus­
flüge während der Reise am Reiseort 
mit Risiken verbunden sind. Es liegt in 
Ihrer eigenen Verantwortung, ob Sie an 
solchen Veranstaltungen und Ausflügen 
teilnehmen. Für die von der SPV orga­
nisierten Veranstaltungen oder Ausflüge 
gelten die vorliegenden AVRB. Wenn 
diese Veranstaltungen und Ausflüge von 
Drittunternehmen organisiert werden 
und die Gruppenleitung diese lediglich 
vermittelt hat, ist die SPV nicht Ihr 
Vertragspartner und Sie können sich 
nicht auf die vorliegenden AVRB beru­
fen.
 
11.		�Einreise-, Visa- und Gesund­

heitsbestimmungen
11.1		 Auf spv.ch finden Sie Angaben über 
die jeweils gültigen Einreisebestimmun­
gen. Diese Angaben gelten für Reisende 
mit Schweizer Dokumenten. Staatsbür­
ger mit anderen Reisedokumenten müs­
sen der SPV ihre Nationalität bei An­
meldung mitteilen und erkundigen sich 
bei der betreffenden Botschaft über die 
für sie geltenden Bestimmungen. Die 
SPV übernimmt bei einer Einreisever­
weigerung keine zusätzlichen Kosten.
 
12.		Datenschutz
12.1		Die SPV benötigt von Ihnen ver­
schiedene Daten (wie Vor- und Nach­
name, Angaben zum Unterstützungs­
bedarf usw.) zur korrekten Vertrags- 
abwicklung. Die SPV untersteht dem 
schweizerischen Datenschutzgesetz. 
Die SPV ist verpflichtet, Ihre Daten si­
cher aufzubewahren und zu speichern. 
Die allgemeine Datenschutzerklärung 
mit weiteren Bestimmungen finden Sie 
unter spv.ch.
 
12.2		Die SPV wird Ihre Daten, soweit 
zur Vertragsabwicklung notwendig, an 
die Leistungserbringer weiterleiten. Die- 
se können sich im Ausland befinden, 
wo der Datenschutz unter Umständen 
nicht schweizerischen Standards ent­

spricht. Die Leistungserbringer unter­
stehen der Datenschutzgesetzgebung 
des jeweiligen Landes.
 
12.3		Im Anmeldeformular haben Sie 
den behandelnden Arzt anzugeben, da­
mit dieser im Notfall kontaktiert wer­
den kann (Befreiung vom Arztgeheim­
nis). Sie erteilen der SPV respektive der 
Gruppenleitung/der Pflegeleitung aus­
drücklich das Recht, im Notfall mit 
Ihrem behandelnden Arzt Kontakt und 
Rücksprache zu nehmen. In diesem Um­
fang befreien Sie den Arzt vom Arztge­
heimnis. Die Befreiung vom Arztge­
heimnis bezieht sich ausschliesslich auf 
den während der Reise eingetretenen 
Notfall und dessen Folgen. Sie ermäch­
tigen die SPV sowie die Pflegeleitung 
und Gruppenleitung, dass diese bei 
einem Notfall Ihre Gesundheitsdaten 
an Ärzte, Spitäler, Apotheken oder an­
dere medizinischen oder paramedizi­
nischen Personen bekannt geben dür­
fen, damit die notwendigen medizini- 
schen Massnahmen ergriffen werden 
können.
 
12.4		Die SPV und die Schweizer Para­
plegiker-Gruppe berichten auf ihren 
Kommunikationskanälen (z.  B. Para­
contact, Newsletter, Website, Social Me­
dia) regelmässig über durchgeführte 
Reisen. Hierzu werden während der Rei­
severanstaltung Fotos und Videos er­
stellt. Es wird achtsam mit den Fotos 
und Videos umgegangen und unange­
brachte Bilder werden gelöscht. Teilneh­
mende, die mit der Publikation ihres 
Bildes nicht einverstanden sind, müs­
sen die SPV bei der Buchung informie­
ren.
 
12.5		Die personenbezogenen Daten, 
die Sie der SPV zur Verfügung stellen, 
werden elektronisch verarbeitet und ge­
nutzt, soweit sie zur Vertragsdurchfüh­
rung erforderlich sind. Die SPV behält 
sich vor, Sie darüber hinaus zukünftig 
über aktuelle Angebote zu informieren. 
Wenn Sie die Zusendung von Informa­
tionen nicht wünschen, wenden Sie sich 
bitte an das SPV-Reiseteam.
 
13.		�Anwendbares Recht  

und Gerichtsstand
13.1	Auf die Rechtsbeziehungen zwi­
schen Ihnen und der SPV ist schweize­
risches Recht anwendbar. Klagen gegen 
die SPV können nur an ihrem Sitz in 
6207 Nottwil, Kantonsstrasse 40, ange­
hoben werden.
 
13.2	Die Unwirksamkeit einzelner Be­
stimmungen des Reisevertrages führt 
nicht zur Unwirksamkeit des gesamten 
Vertrages.


